
 

 

2. Änderungsatzung zur Satzung der Stadt Lübtheen 

über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen 

(Straßenbaubeitragssatzung) 

 

 

 

Auf der Grundlage des § 5 Kommunalverfassung M-V vom 13.07.2011 (GVOBl. M-V S. 

777) und der §§ 1, 2, 7 und 8 KAG M-V vom 12.04.2005 (GVOBl. M-V S. 146), zuletzt 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777, 833), wird 

nach Beschlussfassung der Stadtvertretung der Stadt Lübtheen am 27.09.2016 folgende 

Satzung erlassen: 

 

   

Artikel 1 

Änderungen der Straßenbaubeitragssatzung 

 

Die Straßenbaubeitragssatzung wird wie folgt geändert: 

 

1. § 1 Allgemeines 1. Satz wird wie folgt geändert: 

Zur teilweisen Deckung des Aufwandes für die Herstellung, die Verbesserung, 

Erweiterung, Erneuerung und den Umbau von öffentlichen Straßen, Wegen und 

Plätzen, auch wenn sie nicht zum Anbau bestimmt sind, erhebt die Stadt Lübtheen 

Beiträge von den Beitragspflichtigen des § 2, denen durch die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme dieser Einrichtungen Vorteile erwachsen. 

 

 2.  Im § 5 Beitragsmaßstab Absatz 1 wird nachfolgender 2. Satz eingefügt: 

Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der erschlossenen Grundstücke nach Art und 

Maß berücksichtigt. 

 

Danach wird Satz 2 Satz 3. 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

Lübtheen, den 03.11.2016 

 

 

 

Lindenau 

Bürgermeisterin 

 
Die o.a. Änderungssatzung wird mit Schreiben vom 28.10.2016 durch die Rechtsaufsichtsbehörde des 

Landkreises Ludwigslust-Parchim gemäß § 5 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes M-V als angezeigt 

zur Kenntnis genommen. 


